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▶▶ Rechtsnachfolgeklausel
Anwendungsbereich des § 703b Abs. 1 zPo

| Der BGH hat durch Beschluss vom 21.7.21 (VII ZB 34/20, Abruf-Nr. 225123) 
zur Wirksamkeit eines gedruckten Siegels bei einer Rechtsnachfolgeklau-
sel Stellung genommen. |

Der Gläubiger beantragte beim AG Regensburg den Erlass eines PfÜB. Hierzu 
legte er einen Vollstreckungsbescheid des AG Coburg aus dem Jahr 2009 vor, 
verbunden mit einer (Erb-)Rechtsnachfolgeklausel aus dem Jahr 2017. Diese  
war mit einem maschinell erzeugten Gerichtssiegel versehen. Der Rechtspfle-
ger hatte sie unterschrieben. Das Vollstreckungsgericht forderte u. a. eine 
neue Vollstreckungsklausel, weil ein Ausdruck des Stempels nicht den stren-
gen Anforderungen des § 725 ZPO genüge. Der Gläubiger ließ daher im März 
2020 nachträglich vom Mahngericht Coburg ein Prägesiegel anbringen und  
beantragte, den PfÜB zu erlassen. Wiederum monierte das Vollstreckungsge-
richt und erklärte, dass ein wirksames Siegel nicht erst drei Jahre später ange-
bracht werden könne. Daher müsse eine neue Rechtsnachfolgeklausel beim 
AG Coburg verlangt werden. Dies lehnte das AG Coburg mangels Rechtsgrund-
lage ab. Der Gläubiger beantragte erneut, den PfÜB aufgrund des Vollstre-
ckungsbescheids des AG Coburg aus 2009 i. V. m. der erteilten Rechtsnachfol-
geklausel zu erlassen. Das AG – Vollstreckungsgericht – wies den Antrag zurück. 
Das LG – Beschwerdegericht – half der sofortigen Beschwerde nicht ab. Im 
Rahmen der Rechtsbeschwerde hob der BGH die Entscheidungen auf und verwies 
die Sache an das Vollstreckungsgericht zur erneuten Entscheidung zurück. 

Die Entscheidung ist gläubigerfreundlich. Sie stellt klar, dass eine Rechts-
nachfolgeklausel, die im Mahnverfahren mit einem maschinell erzeugten 
Gerichtssiegel versehen wurde, als wirksam erteilt gilt. Denn die Klausel ist 
dann mit einem maschinell erzeugten Gerichtssiegel versehen, das einen 
teilweise automatisierten, für die Eröffnung des Anwendungsbereichs des 
§ 703b Abs. 1 ZPO genügenden Verfahrensablauf beim Mahngericht belegt. 
Der Umstand, dass hierbei eine Prüfung des Eintritts der Rechtsnachfolge 
selbst nicht maschinell erfolgt ist, hindert nicht daran, § 703b Abs. 1 ZPO  
anzuwenden. Zudem ist eine Unterschrift des zuständigen Rechtspflegers 
nicht erforderlich, weil dies ein nicht notwendiger Zusatz ist. Gleiches gilt für 
ein zusätzliches, nachträglich händisch angebrachtes Prägesiegel. 
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▶▶ Aktuelle Gesetzgebung
neues P-Konto-recht seit 1.12.21 in Kraft

| Seit dem 1.12.21 gilt es zu beachten, dass sich die bisherigen P-Konto-
Regelungen verschoben haben und neue hinzugetreten sind! Diese Neure-
gelungen finden sich ab sofort in den §§ 899 bis 910 ZPO. |

Insbesondere gilt es, darauf zu achten, dass sich der Grundfreibetrag (bis-
lang Sockelfreibetrag) des alleinstehenden Schuldners von 1.252,64 EUR auf 
1.260 EUR erhöht hat (§ 899 Abs. 1 i. V. m. § 850c Abs. 1, 4 ZPO). Alles Weitere 
können Sie unserer Sonderausgabe zum Thema P-Konto-Novelle entnehmen 
(www.iww.de, Abruf-Nr. 47757555).
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